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§ 2 KennV 2008
 KennV 2008 - Kennzeichnungsverordnung 2008

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Die Kennzeichnung ist deutlich sicht- und lesbar, übersichtlich und dauerhaft auf den Primärverpackungen und

Außenverpackungen anzubringen. Es sind die deutsche Sprache, Druckbuchstaben des lateinischen Alphabets

und arabische Ziffern zu verwenden, es sei denn, es sind Maßeinheiten oder wissenschaftliche Bezeichnungen zu

gebrauchen, die eine andere Sprache oder andere Zeichen erforderlich machen, oder es handelt sich um

handelsübliche fremdsprachliche Bezeichnungen. Die Schriftgröße (Höhe der Großbuchstaben) hat für Angaben

gemäß § 3 in jedem Fall, ansonsten, wenn es die für die Kennzeichnung zur Verfügung stehende Fläche zulässt,

zumindest 1,8 mm (das entspricht 8 Punkt) zu betragen.

2. (2)Bei der Gestaltung der Kennzeichnung sind die Vorlagen zu verwenden, die im Internet auf der Homepage des

Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen zu veröffentlichen sind.

3. (3)Die Kennzeichnung kann auch in mehreren Sprachen abgefasst sein, sofern in allen verwendeten Sprachen, mit

Ausnahme von firmen- und länderspezifischen Angaben, dieselben Angaben gemacht werden.
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